
:~ 418 ·der: Beil~gen zudeu1stenpgraphischen Protokollen des' NationalrateS', X. GP. 

L' 6.' 1964 

'; Bundesgesetz -vom '1964'seheneri Frist nicht hergestellt, so' steht es, dem 
die Bundesstatistik .(Bundesstatistik- zuständigen Bundesministerium frei, die, Verord-über 

c:::gesetz 01:964). . nung zu erlassen. . 

,Der Nationalrat· hat :.beschlossen: 

§ 1. Die Bundesstatistik umfaßt' alle, statisti­
schen Erhebungen und sonstigen statistischen 
Arbeiten; die über die Interessen eines einzelneh 
Lindes hinausgehen und die für die Bundesver­
waltung von Bedeutung sind. 

. (3) Das nach. dem Gegenstand der Erhebung zu­
sdndige Bundesministerium hat,. falls. bei der 
Durchführung einer Erhebung die Mitwirkung 
von öffentlichen' Dienststellen erforderlich ist, 
über die ein anderes Bundesministeriumdie Auf­
sicht führt, dieses Bundesministerium bei der Vor­
bereitung des Bundesgesetzes zu . beteiligen und 
Verordnungen im Einvernehmen mit ihm zu er-

.' §. 2. (1) Statistische Erhebungen, die der. Mit- . lassen. 
wirkU):1g der Bevölkerung.bedüden, werden durch § 4. (1) Die Besorgung der Bundesstatistibob-
Bundesgesetz angeordnet. liegt dem t.5sterreichischen ·Statistischen Zentral-

. (2) Dien~ch dem Gegenstand· der Erhebung 
zuständigen Bundesministerien sind jedoch et;­

.mächtigt, die im Anhang ,zu diesem Bundesgesetz 
.. ,angeführten,statistischen Erhebungen durch Ver-
'. ordnung anzuordnen. 

(3)'Die Verordnunge.hat den .Gegenstand und 
. ;dieArtder Erhebung,insbesondereauchdieMit­

'. wirkung. der Gemeinden . und- ; der Bevölkerung, 
· .näher zu' regeln. 

(4}'DieErgebnisse der Erhebungen'sind zu ver­
. öffentlichen. Die Bundesregierung kann Aus­
nahmen von" der Veröffentlichung verfügen, so­
fern dies aus Gründen der Staatssicherheit not-

.. wen.9-ig ist. 

amt. 
(2) Soweit .zur Vorbereitung .oder Durchfüh­

rung einer Erhebung behördliche Anordnungen 
zu treffen sind, ist das t.5sten;eichische Statistische 
Zentralaini: a"ts Organ des s'achlicli zuständigen 
Bundesministeriums tätig.' Es . hat die für die 

:. Durchführung· der' Erhebungen notwendigen Wei­
sungen an die zur Mitwirkung berufenen öffent-
lichen Dienststellen. zu erlassen und ist berechtigt, 

. bei: der. : Sammlung ,.oder: Berich.tigung des Er­
hebungsmate~ials .mit diesen~ DienststeHenohne 
EinhaltungdesDienstweges :unmittelbar. zu. ver­
kehren. 

(3) Die Dienstaufsicht .. über, das ·tlsterreimische 
Statistische Zentralamt sowie dessen Personal-.und 
HaushaltsangeJegenheiten hat das Bundeskanzler­
amt zu führen. 

; § 3. (1) Soweit eine statistische Erhebung einer 
: Regelung' durch· Bundt:!sgesetz 'oder Verordnu~g 
,bedarf, obliegen die Vorbereitung des Bundes­
'gesetzesund-die Erlassung·'der Verordnung gemäß ' § :5. (1) Bie',Bundesministerien .können Stati-
§ 2 demnach dem Gegenstand der Erhebung zu-' stikell:' insofern erstellen,. als das Erhebungs­

. ständigen ... Bundesministerium .. ' Das zuständige material.im Rahmen des. Geschäftsbetr,iehes anfällt 
; . Bund'esministerium hat ,sich. hiebei ,des' fachlichen und: die Ergebnisse' aussd1ließlich .für ,den Ge­
: .Ratesdes t.5sterreichischen .. Statistischen Zentral': brauch .. der betreffenden Bundesmihisterien be­
· ;·amteszubedienen. . 'stimmt .sind. e Statistiken,· die der Mitwirkung· der 

(2)-Wird·ini Zuge· dei: Vorbereitung einer Ver- Bevölkerung bedürfen, können weiterhin durch­
'ordnung . gemäß § 2 ·'dem fachlichen Rat des geführt werden, sofern imZeitpunktdesInkraft­
Dsterreichischen Statistischen' Zentralanites nicht' tretens dieses Bundesgesetzes .. die, gesetzliche 
Rechnung getragen, so hat dieses ohne Verzug' Grundlage hiefü,r bereits gegeben war,. . 

· .dasBundeskanzleramt.hievon in Kenntnis zu (2) Bei Statistiken; die von einem: Buhdesmini-
. setzen;, welmes innerhalb Monatsfrist an das zu- ·sterium regelmäßig durchgeführt werd~n, sind die 
,ständige:: Bundesministerium herantreten kann, Lösungen, aller statistisch-methodischen Probleme 
. um,aHenfalls mach. vorheriger Einhol1,!ng des fach- "mit- dem'~~terreichischen .StatistischenZentralamt 
: lichen Rates:der Statistischen Zentralkommission . : zu koordmleren. 

" .. eineeinvernehmliche R:egelung ·herbeizuführen: (3) Statistiken; dienur:dazu dienen;'umGrund­
'. Wird dieses Einv.ernehmen innerhalb. der vorge- lagen für dringende.· Maßnahmendet VerwaJtung 
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2 418 der Beilagen 

zu gewinnen, können vom jeweils zuständigen 
Bundesministerium oder von den nachgeordneten 
Dienststellen auch ohne vorherige Fühlungnahme 
mit dem Osterreichischen Statistischen Zentralamt 
durchgeführt werden. 

(4) Die Ergebnisse der von einem Bundesmini­
sterium durchgeführten Statistiken sind dem 
Osterreichischen Statistischen Zentralamt jeweils 
zur Verfügung zu stellen, soweit nicht wichtige 
staatliche Interessen jeder Weitergabe entgegen­
stehen. 

§ 6. (1) Zur Beratung der Bundesministerien 
und, des Osterreichischen Statistischen Zentral­
amtes 'in Fragen der Statistik von allgemeiner 
Bedeutung ist eine Statistische Zentralkommission 
zu errichten; für einzelne Fachgebiete sind außer­
dem Fachbeiräte zu bilden. 

(2) Die Statistische Zentralkommission besteht 
aus Vertretern der Bundesministerien, des Rech­
nungshofes, der Ämter der Landesregierungen, 
der Oesterreichischen Nationalbank, der Kammern 
der gewerblichen Wirtschaft, der Landwirtschafts­
kammern, der Kammern für Arbeiter und Ange­
stellte, der Landarbeiterkammern, des Osterreichi­
,schen Städtebundes; des Osterreichischen Ge­
meindebundes sowie aus Fachleuten des wirt­
schaftlichen und kulturellen Lebens. 

(3) Die Fachbeiräte sind aus fachlich beteiligten 
Mitgliedern der Statistischen Zentralkommission 
und sonstigen Fachleuten zu bilden. 

(4) Die Mitglieder der Statistischen Zentralkom­
mission und der Fachbeiräte sind vom Bundes­
k~nzleramt zu berufen. 

(5) Die näheren Bestimmungen über die Zu­
sammensetzung der Statistischen Zentralkommis­
sion und der Fachbeiräte sowie über deren Wir­

, kungsbereich und Geschäftsordnung hat das Bun­
deskanzleramt durch Verordnung zu erlassen. 

§ 7. (1) Die Gemeinden sind zur Mitwirkung 
bei statistischen Erheoungen verpflichtet, wenn 
das Gesetz oder die Verordnung über diese Er­
hebungen es anordnen. Die Mitwirkung kann in 
der Befragung der zur Auskunfterteilung Ver­
pflichteten, in der Einholung von Angaben, in 
der Kontrolle der Angaben, in der Zusammen­
fassung und Weitergabe bestehen. Andere Auf­
gaben, insbesondere die Auswertung statistischer 

. Erhebungen, dürfen den Gemeinden jedoch nicht 
übertragen werden. 

(2) Jeder Staatsbürger kann verpflichtet werden, 
bei der Durchführung statistischer Erhebungen 
die Gemeinde seines Wohnsitzes als Zähl- oder 
Kontrollorgan zu unterstützen. 

(3) Von der im Abs. 2 angeführten Verpflich­
tung sind Personen ausgenommen, die das 
18. Lebensjahr nocli nicht erreicht oder das 60. 
bereits überschritten haben, ferner Kranke, Kör­
perbehinderte, Geistliche oder Ordenspersonen 
sowie Angehörige des Bundesheeres, des öffent-

lichen Sicherheitsdienstes und der, Dienststellen , 
und Betriehe des öffentlichen Verkehrs und der 
Sanitätsberufe. Bundes-, Landes- und Gemeinde­
bedienstete, die im ersten Satz nicht genannt sind, 
sowie die Bediensteten der gesetzlichen beruflichen, 
Interessenvertretungen und der gesetzlich aner­
kannten Kirchen und Religionsgesellschaften 
dürfen herangezogen werden, wenn ihre Dienst­
stelle zustimmt. 

(4) Die Heranziehu~g de~ Zähl- :und Kontroll­
organe obliegt dem Bürgermeister. Er darf eine 
solche Heranziehung mir dann verfügen, wenn 
er in der Anordnung der betreffenden Erhebung 
hiezu ausdrücklich ermächtigt wird. 

(5) Bei der Auswahl der Zähl- oder Kontrcill­
organe hat der Bürgermeister auf die fachliche 
Eignung sowie auf die Vermeidung sozialer 
Härten und sonstige persönliche Verhältnisse 
Bedacht zu nehmen. 

(6) Die Zähl- und Kontrollorgane sind als 
Beamte im Sinne des § 101 des Strafgesetzes an­
zusehen und genießen den Schutz als obrigkeit­
liche Personen gemäß § '68 des Strafgesetzes. 

(7) Der Bund hat den Gemeinden auf Antrag 
die ihnen bei der Mitwirkung an statistischen 
Erhebuagen entstehenden Kosten abzufinden, 
sofern nIcht das Erhebungsmaterial von den Ge­
meinden im eigenen Wirkungsbereich verwertet 
wird. Die Abfindung ist als Pauschalbetrag zu 
gewähren und im Bundesgesetz oder in der Ver­
ordnung, mit dem oder mit der eine statistische 
Erhebung angeordnet wird, nach Maßgabe des 
Umfanges des Erhebungsbogens und des mit der 
Erhebung verbundenen' Arbeitsaufwandes fest­
zusetzen. Wird der Pauschalbetrag durch Verord­
nung festgesetzt, so hat das nach dem Gegenstand 
der Erhebung zuständige Bundesministerium das 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Finanzen' herzustellen. 

§ 8. (1) ,Natürliche und juristische Personen 
sowie die Personengesellschaften des Handelsrech­
tes sind verpflichtet, über die bei statistischen 
Erhebungen gestellten Fragen Auskünfte zu er­
teilen .. Die Auskünfte müssen rechtzeitig, voll­
ständig und wahrheitsgetreu erteilt werden. 

(2) Die statistischen Erhebungen können sowohl 
in Form einer Totalerhebung als auch in Form 
einer 'auf statistischen Methoden beruhenden 
Stichprobenerhebung durchgeführt werden. Die 
nach §2 Abs.2 ergehenden Verordnungen haben 
unter Bedachtnahme auf die Zweckmäßigkeit 
festzulegen, welche Erhebungsformen ' anzuwen" 
'den sind. 

(~) Wi~d für eine Erhebung die Form der 
Stichprobenerhebung angeordnet, so haben die 
zur Auskunft Verpflichteten den mit der Du'rch­
führung ~er Erhebung betrauten Organen auf 
deren Verlangen das Betreten der, dem Wirt­
schaftsbetrieb dienenden Räurrilichkeiten, Anlagen 
und Grundstücke\ die Entnahme von Proben 
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und anderem Untersuchungsmaterial, die Vor­
nahme von Zählungen und Messungen und die 
Einsichtnahme in die für die Erhebung bedeut­
samen Aufzeichnungen zu gestatten. 

§9. Für. Schadensfälle, die durch stichproben­
weise Erhebungen eintreten, ist im Bundesgesetz 
oder in der Verordnung, welche diese Erhebungen 
anordnen, eine angemessene Entschädigung vor­
zusehen. 

§ 10. (1) Soweit im folgenden nicht anderes 
bestimmt ist, dürfen die bei den· statistischen 
Erhebungen in Erfüllung der Auskunftspflicht 
gemachten Angaben nur für statistische Zwecke 
verwendet werden. Sollen die Angaben auch für 
andere Zwecke Verw.endung finden, so muß dies 
das Bundesgesetz oder die Verordnung, welche 
diese Erhebungen regeln, ausdrücklich anordnen. 

(2) Die bei einer statistischen Erhebung oder 
. bei deren Auswertung mitwirkenden Organe sind 

verpflichtet, die Angaben der befragten Personen 
geheimzuhalten. Die gleiche Pflicht trifft die Er­
hebungsorgane hinsichtlich der bei der Erhebung 
gemachten Beobachtungen. 

§ 11. Wer 
1. der Auskunftspflicht(§ 8) durch Verweigerung 

der Auskunft nicht nachkommt oder wissentlich 
unvollständige oder wahrheitswidrige Angaben 
macht, 

2. die Geheimhaltungspflicht (§ 10) verletzt, 
3. die übernahme des Amtes eines Zähl- oder 

Kontrollorgans unbegründet verweigert oder 
wissentlich die übernommene Amtspflicht ver­
letzt (§ 7), 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
tritt das Bundesgesetz vom 12. Juli 1950, BGBl. 
Nr. 160, über die Bundesstatistik, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 33/1951, außer 
Kraft. 

(3) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes berufenen Mitglieder und Ersatz­
mitglieder der Statistischen Zentralkommission 
und die derzeitigen Mitglieder der Fachbeiräte 
gelten als im Sinne des vorliegenden Bundes­
gesetzes berufen. 

§ 13. Soweit in anderen Bundesgesetzen die 
durch dieses Bundesgesetz aufgehobenen Vor­
schriften zitiert sind, treten an deren Stelle die 
entsprechenden Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes. 

§ 14. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist, soweit darin nicht anderes bestimmt ist, das 
Bundeskanzleramt betraut . 

Anhang gemäß § 2 Abs. 2 (Katalog). 

A. In 
über 

I. 

Erhebungsgegenstände. 

allen Wirtschaftsbereichen Erhebungen 

1. die Arbeitskräfte; 
2. die Löhne, Gehälter, Verdienste; Arbeits­

stunden; 
3. die Preise; 
4. weitere statistische Unterlagen für die 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ; 
5 .. das personelle Wehrpotential. 

begeht, wenn darin keine strenger zu bestrafende 
Handlung gelegen ist, eine Verwaltungsübertre- B. 
tung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 S 
oder mit Arrest bis zu sechs Wochen z~ bestrafen. 

Ferner Erhebungen über 
6. den Stand, die Entwicklung und die 

Grundlagen der land- und forstwirtschaft­
lichen Erzeugung; 

Bei Vorliegen erschwerender Umstände sind beide 
Strafen nebeneinander zu verhängen. Die Ver­
waltungsübertretung ist nicht zu verfolgen, wenn 
die Zuwiderhandlung von Bediensteten einer 
Gebietskörperschaft begangen wurde. Hegt eine 
Bezirksverwaltungsbehörde den Verdacht, daß ein 
solches Organ eine Verwaltungsübertretung.gemäß 
den vorstehenden Bestimmungen begangen hat, 
so hat sie, wenn es sich um ein Organ des Bundes 
oder eines Landes handelt, die Anzeige an die 
oberste Dienstbehörde (Art. 20 Abs. 1 erster 
Satz des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929), in allen anderen Fällen an die Auf­
sichtsbehörde zu erstatten. 

§ 12. (1) Die Bestimmungen des Volkszählungs­
gesetzes, BGBl. Nr. 159/1950, des Betriebs­
zählungsgesetzes, BGBl. Nr. 13/1954, und des 
Handelsstatistischen Gesetzes 1958, BGBl. Nr. 137, 
und des Güterbeförderungsgesetzes in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 54/1963, werden 
durch das vorliegende Bundesgesetz nicht berührt. 

7. den Stand, die Entwicklung und die 
Grundlagen der Energiewirtschaft, ins­
besondere aber die Energieträger jeder 
Art; 

8. die Wasserversorgung und das Abwasser­
wesen; 

9. den Stand, die Entwicklung und' die 
Grundlagen der industriellen und gewerb­
lichen Gütererzeugung; 

10. die Häuser, die darin befindlichen Woh­
nungen und sonstigen Räumlichkeiten so­
wie deren Bewohner; 

11. den Stand·, die Entwicklung und die 
Grundlagen der Bauwirtschaft; 

12. die baulichen Maßnahmen, die davon be­
troffenen Baulichkeiten und Liegenschaften 
sowie die Veränderungen des Widmungs­
zweckes von Wohnungen und sonstigen 
Räumlichkeiten; 

13. den Stand, die Entwicklung und die· 
Grundlagen des Handels; 

2 
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4 418 der Beilagen 

14. den Stand, die Entwicklung und die 
Grundlagen des Fremdenverkehrs; 

15. den Stand, die Entwicklung und die 
Grundlagen der Binnenschiffahrt; 

16. den Straßenverkehr und das Kraftfahr­
wesen; 

17. den Stand, die Entwicklung und die 
Grundlagen der unter Z. 6 bis 16 nicht 
erfaßten sonstigen gewerblichen Beschäf­
tigungen; 

18. den Stand, die Entwicklung und die 
Grundlagen des Zivilschutzes, insbesondere 
des Brand- und Luftschutzes, sowie des 
Schutzes gegen atomare, biologische, che­
mische und radiologische Kampfmittel. 

11. 

Erhebungsmerkmale. 

Die Erhebungen über die unter I. angeführten 
Erhebungsgegenstände ~önnen sich unter Bei­
behaltung der verwendeten Reihenfolge auf nach­
stehend angeführte Merkmale erstrecken. 

Zu 1.: 

a) Bei 'den selbständig oder unselbständig er­
werbstätigen Personen: Geschlecht, Alter, 
Familienstand, R'eligionsbekenntnis, Ver­
wandtschaftsverhältnis zum Dienstgeber, 
Staatsbürgerschaft, erlernter Beruf, ausge­
übter Beruf . (Beschäftigung), Stellung im 
Beruf, berufliche Qualifikation (Ausbil­
dungsgrad), in Beschäftigung stehend, Lehr­
stelle suchend, arbeitslos, Verteilung auf die 
Wirtschafts- und Berufszweige ; 

b) bei den nicht in Beschäftigung stehenden 
Personen: Geschlecht, Alter, Familienstand, 
Religionsbekenntnis, Staatsbürgerschaft, er­
lernterBeruf, zuletzt ausgeübter Beruf (Be­
schäftigung), Stellung im zuletzt ausgeübten 
Beruf (Beschäftigung), Wirtschafts- und Be­
rufszweige der letzten Beschäftigung. 

Zu 2.: 

Alle Lohnbestandteile und Sonderzahlungen, 
die iin Hinblick auf den Bestand eines Dienst­
verhältnisses gesetzlich vorgeschriebenen Steuern 
und Beiträge, geleistete und bezahlte Arbeits­
stunden. 

Zu 3.: 

Die Preise der Sachgüter und Dienstleistungen 
in den einzelnen Stadien des volkswirtschaftlichen 
Kreislaufes (Produktion, Handel und Verbrauch). 

Zu 4.: 

Personalaufwand, gesetzliche und freiwillige 
Sozialleistungen sowie sonstige Kostenfaktoren 
je Betrieb (Kostenstruktur); Wert und Gliede­
rung der Investitionen nach Art der Investitions-

güter; Lagerbestand an Roh-, Hilfs- und Betriebs­
stoffen, an Halbfabrikaten und Fertigfabrikaten; 
Verbindlichkeiten, kurzfristige Forderungen und 
Finanzanlagen. 

Zu 5.: 

Ausmaß der zurückgelegten Militärdienstzeiten 
im 1n- und Ausland sowie der zurückgelegten 
Dienstzeiten als Angehöriger eines Wachkörpers, 
Ausbildung an Waffen und Geräten, absolvierte 
militärische Kurse und Lehrgänge, Zugehörigkeit 
zu einer Waffen- und Truppengattung, mili­
tärische Einsätze, Dienststellung, Zugehörigkeit 
zu einem Truppenkörper, letzter Dienstgrad; 
Zivilluftfahrerscheine, zivile Kraftfahrzeugführer­
scheine, Lizenz ah Ftinksendeamateur, zivile Aus­
bildung im Brand- und Luftschutz sowie im Schutz 
gegen atomare, biologische, chemische und radio­
logische Kampfmittel. 

Zu 6.: 

a) Ausmaß der land- und forstwirtschaftlichen 
Flächen nach Kultur und Fruchtart sowie 
der nichtlandwi;tschaftlich genutzten 
Flächen; Art, Menge, Wert und Verwen­
dungszweck der Erzeugung und Markt­
leistung; Bestand, Zuwachs und Schlachtung 
von Nutztieren nach Art, Alter und Ge­
schlecht;. Bestand, Zuwachs und Abgang 
an Obstbäumen und Obststräuchern nach 
Art, Alter, Bauform und Standort; Merk­
male, die für die Beurteilung der Erzeugung 
und Qualität von Holz und soilStigen 
Forstprodukten und von Wein von Bedeu­
tung sind; Art und Umfang von Forst­
schäden ; Rechts- und Besitzverhältnisse ; 
technische und bauliche Ausstattung der 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe; 

b) Alter, Geschlecht, Familienstand, Religions­
bekenntnis und Staatsbürgerschaft der in 
den land- und forstwirtschafdichen Be­
trieben selbständig und unselbständig er­
werbstätigen Personen, ferner Verwandt­
schaftsverhältnis zum Betriebsinhaber, mit 
dem Betriebsinhaber in Hausgemeinschaft 
lebend oder nicht, erlernter Beruf, ausge­
übter Beruf (Beschäftigung) sowie Neben­
(Erwerbs)beruf, Stellung im Betrieb, Aus­
maß und Dauer der Beschäftigung, Art der 
fachlichen Ausbildung, Verteilung auf die 
Betriebszweige, geleistete und bezahlte Ar­
beitsstunden, Lohnsummen und Gehalts­
summen (Barlohn und ·Wert der Sach­
bezüge) im Betrieb. 

Zu 7.: 

a) Art, Menge und Wert der erzeugten, abge­
gebenen, bezogenen, gespeidlerten, fort­
geleiteten, eingeführetn, ausgeführten, um­
gewandelten, verbrauchten oder sonstiger 
Verwendung zugeführten Energie; 
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b). Art, Menge und Wert der geförderten, ge­
lagerten, fortbewegten oder auf eine ander­
weitig gemäß lit. a genannte Weise be­
schafften, behandelten oder verwendeten 
Energieträger; 

c) Umfang, Beschaffenheit und Betriebsweise 
der Anlagen zur Umwandlung von Energie 
in andere Energie oder von Energieträgern 
in andere Energieträger sowie der Energie­
versorgungsunternehmungen und der An­
lagen zur Erzeugung von Energie für den 
eigenen Bedarf. 

Zu 8.: 

Art, Herkunft, Menge, Güte und Verwen­
dungszweck des gewonnenen und abgegebenen 
Wassers; Art, Größe, Leistung, Einrichtung und 
Neuwert der Wasserversörgungsanlagen; Art und 
Anzahl der Wasserverbraucher und der An­
schlüsse; Herkunft, Menge und Zusammensetzung 
des angefallenen und abgeführten Abwassers; 
Art, Umfang, Leistungsfähigkeit, Einrichtung und 
Neuwert der Kanalisations- und Abwasserreini­
gungsanlagen, Anzahl der Anschlüss~; Art der 
Einleitung und der Vorflut. 

Zu 9.: 

Art, Menge und Wert (Brutto- und Netto­
wert) der Erzeugung; Art, Menge und Wert 
(Brutto- und Nettowert) des Verbrauches an 
Roh-, Hilfsstoffen und Halbfabrikaten sowie an 
Brennstoffen, Verbrauch an Energie; Bestand an 
Maschinen oder sonstigen Betriebseinrichtungen; 
Wert des iagerbestandes an Fertigerzeugnissen; 
Auftragsbestände und Auftragseingänge; Aus­
nützung der Kapazität der Betriebe. 

Zu 10.: 

a) Bei den Häusern: Ort, Art, Bestimm~ng, 
Baujahr, Bauzu~tand, Ausstattung,Größe, 
Baukosten, Art der Finanzierung, Rechts­
und Besitzverhältnisse, Name und Anschrift 
des Hauseigentümers; 

b) bei den Wohnungen und sonstigen Räum­
lichkeiten: Lage, Größe, AusstattuIlg, Belag, 
Rechtsverhältnisse, die zu entrichtenden 
Leistungen; Name und Beruf desWoh­
n ungsinhabers; 

c) bei den Bewohnern: Zahl, Geschlecht, Fa­
milienstand, Alter, Stellung zum Haushal­
tungsvorstand, derzeitiger Beruf, Stellung 
im Beruf, Arbeitsort, Wohnsitz, Wohnungs­
wünsche. 

Zu 11.: 

Art, Menge und Wert (Brutto- und Nettowert) 
der Bauleistungen, des Verbrauches, der Bau­
aufträge; Anzahl, Alter und Nennleistung der 
Arbeitsmaschinen und Geräte. 

Zu 12.: 

a) Bei den baulichen Maßnahmen: Ort, Bau­
herr, Art und Umfang, Größe und Aus­
stattung, Bestimmung, behördliche Bewilli­
gung oder sonstige Rechtsgrundlage ; Beginn, 
voraussichtliche Dauer, Baufortschritt, even­
tuelle Einstellung und Wiederaufnahme, 
Beendigung; Kosten sowie Art der Finan­
zierung; . 

b) bei den durch bauliche Maßnahmen be­
troffenen Baulichkeiten und ihren Teilen: 
Art,. Umfang, Bestimmung, Nutzung, Kon­
struktions- und Ausstattungsmerkmale, 
Wert, Rechtsverhältnisse, allfällige Benüt­
zungsbewilligungen ; 

c)bei den Liegenschaften, die durch bauliche 
Maßnahmen' betroffen sind: Lage (Ort), 
Flächenausmaß, ·Wert, Nutzung, bauliche 
Ausnützung, Rechtsverhältnisse; 

.d) bei den Wohnungen beziehungsweise son­
stigen Räumlichkeiten, deren Widmungs­
zweck verändert wird: Lage (Ort), Größe, 
Ausstattung, bisheriges und neues Rechts­
verhältnis sowie bisherige und neue Wid­
mung ,der zwecksgewandelten Wohnung. 

Zu 13.: 

Art, Menge und Wert der eingekauften und 
der verkauften Waren, Wert der Lagerbestände, 
·Wert der Warenzu- und -abgänge, Vertriebsform, 
Betriebseinrichtung. 

Zu 14.: 

Anzahl, Alter, Geschlecht, Beruf und Her­
kunftsland der Fremden; Anzahl ihrer Nächti­
gungen; Reisezweck; die zur Anreise benützten 
Verkehrsmittel; Anzahl, Art, Ausstattung und 
Kapazität der Beherbergungsbetriebe, Schlepp­
lifte und Campingplätze; Bettenanzahl. 

Zu 15.: 

Verkehrseinrichtungen, Betriebs- und Ver­
kehrsleistungen, Art und Umf-ang des Verkehrs 
einschließlich des Zubringerdienstes, Verkehrs­
mittel sowie Ein- und Ausladeort der Güter. 

Zu 16.: 

, Art und Beschaffenheit der Straßen und ihrer 
Anlagen; Straßenerhalter; Führerscheinangelegen­
heiten:; Treibstoffverbrauch; Art, Umfang und 
Gliederung des Personen- und Güterverkehrs mit 
Kraftfahrzeugen; Erhebungeri über andere 
Straßenverkehrsmittel; Erhebungen iibet andere 
Straßenverkehrsteilnehmer, soweit dies im Zu­
sammenh'ang mit Straßenverkehrsunfällen oder 
zur Feststellung der Belastung einzelner Straßen­
stücke erforderlich ist. 
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Zu 17.: 

Art und Wert der verkauften Güter bezie­
hungsweise der erbrachten Leistungen, Verbrauch, 
Betriebsweise, Betriebseinrichtung, Leistungsfähig­
keit des Unternehmens, Ausnützung der Kapazi­
tät der Betriebe. 

Zu 18.: 

Anzahl, Art, Beschaffenheit und Leistungsfähig­
keit der dem Zivilschutz dienenden Anlagen, Ein­
richtungen, Vorkehrungen Und Geräte; Anzahl 
der im Zivilschutz ausgebildeten Personen sowie 
Art der Ausbildung. 

Erläuternde Bemerkungen 

Mit dem Bundes,gesetlz vom 12. Juli 1950, 
BGEI. Nr. 160, wuroe in öst!erre~ch erstmalig 
eine gesetzliche Grundlage. für die Bundesstatistik 
geschaffen. Es w,urde vor allem das Prin:zip ver­
ankert, daß es ,eines eigenen Bundesg,eseez.es be­
darf, wenn die Bevölkerung durch Ausl~unfts­
erteilung an Erhebungen zu statisti~chen Zwecken 
mitwirken soll. Nur bei einzeln aufgezählten und 
na,eh Erhebungsgegenstand und Erhebungsmerk­
malen beschniebenen statistischen Erhebungen 
sollte die Mitwjr,~ufllg der Bevölkerung durch 
Auskunfts·erte.i1ung auch mit Verordnung heribei­
geführt werden können. Weitere wichüge ,ße~ 
stimmungen des iBundesgesetzes über die Bundes­
statistik betrafen die Organ'isation der Bundes­
statistik sowie ,die Vorbereitung und Durchfüh­
rung statistisch,er Erhebungen; 

Noch ·im Jahre 1950 ergaJb sich die Notwendig­
keit, die Zahl der Erhebu.ngsgegenstände und 
ihrer Merkmale, bei denen mit Verordnung die 
Mitwirkung der Bevölkerung herbeageführt wer­
den kann, zu vermehren. Diese Zahl wurde mit 
dem Bundesgesetz vom. 15. Dezember 1950, 
BGBL Nr. 33/1951, von drC'i auf acht erhöht. 

Seit 1950 hat sich die Statistik lin Theorie und 
Praxis weiterent;ickelt. Zahlreiche Wünsche auf 
V ermehr~ng der Erhebungsgegenstände bei der 
Verordnungsermächtigung traten auf. Aurn. für 
die Organisation d.er Bundesstatistik und für die 
. Durchführung der statistischen Erhebungen wur­
den Ergänzung,en des Gesetzes als notwendig er­
bnnt. So ver,größerten sich die Vo'ranheirten ,für 
eine Novellierung des Bundesgesetzes über die 
BUindesstatistik dem Umfange nach ständig. Das 
Er,gebnis der Vorarbeiten ist der Vorschlag auf 
Neufassung des ganzen Burrdesg,esetrzes. 

Die Neuf:assung läßt die Gliederung der Ma­
terie deutlich erkennen. Nach ein·er Legaldefini­
tion der als Bundes51tatistik ,hezeichneten Verwal~ 
tungsaufgabe des Bundes im § 1 enthält der Ent­
wurf im wesentliChen drei Teile. Zunächst wer­
den in den §§ 2 /Und 3 die Voraussetzungen für 
die Mitwirkung der Bevölkerung durch Aus­
kunftserteilung behandelt und weiter ausgehaut. 

In dem nächsten Teil, und z'war in den §§ 4 bis 6, 
wilrd die Organisation der amdichen St'atistik des 
Bundes geregelt und den Gegebenheiten ange­
.paßt. In einem 3. Teil mit den §§ 7 ibis 11 wer­
den die Bestimmungenz'usammengefaßt, die bei 
der Mitwirkung ,der Bevölkerung allgemein gel­
ten sollen, wenn durch Verordnung die Heran­
ziehUing der Bevölkerung emolgt. Diese §§ 7 bis 
11 werden au eh fü'r Gesetze herangezogen werden 
können, die in Zukunft die ,Mitwirk,ung der Be­
vö1kerung bewirken. Es folgen dann mit den 
§§ 12 bis 14 nur noch Bestimmungen gesetzes­
technis·ch'er Natur. 

Bevor zu den so 'abgegrenzten Teilen dies Ent­
wurfes noch allgemeine Bemerkungen gemacht 
'werden, muß ,erwähnt werden, daß die konkreten 
Auf:gibenhereich,eder Bundesstatistik im yodie­
genden Entwurf ebensowenig enthalten sind wie 
in dem derzeit geltenden Gesetz über die Bundes­
statistik. Au.f welchen Sachgebieten der B,und 
Stati~tikbetreiJbt,' muß s,ich aus besonderen 
Rechtsvorschriften ergeben, ,die sich auf die Zu­
st;vndigkeitsabgrenzung der ,Bundesverfassung 
uind die Geschärftsv.erteilung der Zentralverwal­
tung des Bundes stützen. Eine Umsch,rdbung 
aller dieser Gebiete wurde in diesem SiIlJIle be­
l1eits in den Brläut'ernden Bemerkungen zum 
Bundesgesetz BGBL Nr. 160/1950 gegeben. Die 
konkreten Sachgebiete . unterliegen dem Wandcl 
in der Entwicklung des öff·entli,chen Lebens und 
der !Bedürfnisse der Verwaltung des Bundes. 

In dem Teil des Gesetzentwurfes, ,der sich mit 
der Verordnufl!gs'ermächt~g;ung befaßt, wurde die 
Aufzählung der ErhebUingsgegenstände, fÜll' die 
durch V'erordnung die Mitwirkung der Bevölke­
rung durch Auskunftserteilung heriheigdührt 
weroen kann, erweitert. Dies,e Aufzählung wurde 
in ,einem Katalog 'zU'slammengefaßt, der einen An­
hang des 'Gesetzentwurfes bildet. Dadurch 
wurde versucht, den Gesetzentwurf ühersidlt­
lieher zu gesulten. 

Der Katalog weist nunmehr 18 Enhebungs­
gegenstände gegenüber hi~her acht Erhebungs­
gegenständen auf. Dies bedeutet mm nicht, ·daß 
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zu jedem der 18 ErhebungsgegenstänJde· etwa in 
nächster Zeit oder in kurzen Abständen 'auch tat­
sächlich Erhebungen durch Verordnunglbewirkt 
werden müssen. Tst doch zwischen 1950 und 
1963 nur für drei Erheburugs,gegenstände in zu­
sammen z,ehn Veroron.ungen, davon sieben allein 
die Landwirtschaft betreffend, von der Veror,d­
nungsermächti,guIl'g Gebra'uch gemacht worden. 
Der neue Katalog mit 18 Erhehulngsgegenstän­
den 'Soll nur tür Idie ZUikunft die Voraussetzungen 
für nlOtwenldig werde.nde statistische Maß­
naJhmen schaffen; Idie Erlassung der jeweiligen 
Verordnung wird davon albhängen, ob das Bun­
desfinanizgesetz für das Kalenderjahr, ,in dem die 
Eihehung stattfindet, durch Bereitstellung von 
Krediten der statistischen Notwendigkeit Rech­
nung trägt. Die Bedeutung des Kaltaloges besteht 
sohin nicht darin, daß nunmehr IdieBevölkerung 
mit Verordnungen überschüttet und zur Mitwir­
kung an ,den Erhebungen etwa in aHen 18 Erhe­
bungsgegenständen herangezogen werden soll, 
sondern, daß es bei Bedarf und bei Vorhanden­
sein von Mitteln möglich sein wird, ein'ZeIne Er­
hebungen im Verordnungsweg anzuordnien.· 

Was den Ausbau der Bundesstatistik und somit 
. den erwähnten 2. Teil des Entwurfes Ibeu,ifft, so 
hat es, wie schon früher, an weitgehenden Vo~­
schlägen nicht gefehlt, die in den Extremen biS 
zur Herauslösung der mit Aufga'ben der amt­
lichen Statistik betrauten Dienststellen aus der 
Zentralverwaltun1g des Bundes und ,threr Verselb­
ständigung einerseits und bis zur überlassung der 
fachlich statistischen Arbeit an d~e Verwaltung 
bei Befassung des österreich,ischen Statistischen 
Zentralamtes nur für technische Arbeiten gingen. 
Der Entwurf versucht in seinem zweiten Teil 
solch,e Extreme 'zu v,ermeiden und bringt als wich-

, tigste Neuerungen ein Klärung der Aufgaben und 
der Stellung des österreich,ischen Statistischen 
Z'entralamtes. 

IDer 3. Teil ,des Entwurfes bringt vor allem 
eine RegeluIl'g ,ijber di,e Mitw1irkung der Gemein­
den an ~den durch Gesetz oder V'erordnungen an­
geordneten Erhebungen S'Owie über die Kosten­
ahfindung für die Gemeinden. Dieser Teil führt 
auch 'als eine besondere Neuerung die Vorsorgen 
für die Anwendung moderner Erhebungsmetho­
den ein. 

Im folg,enden werden die Best1immungen des 
Entwurfes ei'meln ,behaIlldelt.Bei den Teilen des 
Textes, die ebenso lauten, wie das .derzeit in Gel­
t1.mg stehende Gesetz, ist dies,er Umstand ver­
merkt; bei Änderungen oder Ergäruzungeri des 
Textes wird eine Erlä·uterung gegeben. 

Titel des Bundesgesetzes: Die Praxis benötigt 
einen Kurztiteldes Gesetzes. Da·her wurden dem 

Titel des neuen Bundesgesetzes ,der Ausdruck 
"Bundesstatistikgesetz" und die J ahresza'hl des 
vo,raussichtlich'en Inkra,fttret,ens beigefügt. 

§. 1: Der gel tende W ortla'lllt dieser Gesetzes­
steHe besagt: "Die Bundesstatistik umfaßt alle 
statistischen Erhebungen über Tatsachen de~ ge­
seHscha.ftliche,n ,und wirtschaftlichen Lebens, die 
nicht nur den Interesslen eines einzelnen Landes 
oder Selbstverwalrungskörpers dienen und die 
für die Bu~desver.w'iltung von 'Bedeutung sind." 
Der mit den Worten "die ·nicht nur' den In­
teressen eines ei'IlIzelnen Landes .. ." heginnende 
Rdativsatz soll sich auf die statistischlen Erhebun­
gen heziehen. Eine ,Beziehung auf d,en Ausdruck 
"TatSi<lchen" ';st aber ebenso möglich. Diese Un­
klarheit muß bes,eitigt werden. 

·Ferner kommt im geltenden ~rortlaut nicht 
deutlich zum Ausdruck, daß auch alle statistischen 
Atibeiten, di.e nicht unmi,ttel:bar .die Erhelbunge:n 
betreffen, wieZlum Beispiel die Auswertung er­
hobener Tatsachen, die Berechnung und Darstel­
lung des Ergebnisses und die 'Bereitstellung für 
den Gebrauch, ,zum ,Begriff der St:litistik gehören. 
Diese sonsti.gen st,atistischen Ar;beiten sind ebenso 
wichtig wie die fachlich r~chti.ge Durchführung 
der Erhebungen; sie müssen in 'den Wortlaut auf­
genommen werd,en. 

Im geltenden W,ort!",ut werden als Tatsa.chen, 
die von der Bundesstatistik umfaßt werden, die 
"Tatsachen des gesellschaltlich,enund wirtsch:lift­
lichen Lebens" ,a'n:geführt. Damit ist ei.n Begriffs­
paar verwendet, das die immaterielle und die ma­
terielle Sphäre der Tatsachen ausdrück1le. Dazu 
wurden unter anderem 'auch die Anführung der 
"Tatsachen des kulturellen LebeIl's unld der 
Volksgesundheit" unter H~nweis auf die Wichtig­
kei,t dieser Tatsachen .begehrt. Diese Erwdterung 
des Wortlautes hätte ,die mit dem Relativsatz zu­
sammenhängende Unklarheit noch vergrößert. 
Die üherlegung, daß statistische Erhebungen und 
sonstige statistische A1'1be,iten nur Tatsachen be­
handeln, führte dazu, die Anführung von Tat­
saochen überhaupt :zu unterlassen. 

. Neben di,es1en Änderungen wurde der Relativ­
saDZ nunme'hrdem Wortlaut des Kompetenztat­
bestandes des Bundes-Verfassungsges'etzes (Art. 10 
Albs. 1 Z. 13) angepaßt, was auch den Entfall der 
im geltenden Wortlaut enthaltenen Worte "oder 
SeLbstverwahungskörpers" :zur Folge hatte., 

§ 2 Abs.1: Die ersten zwei Sätze des gehen­
den § 2 Abs. 1 bedürfen keiner inhaltlichen Än­
derung; im vodi,egenden Text. wurden jedoch die 
beiden Sätze in,zwei Absätze aufgegliedert. Mit 
dem neuen § 2 Abs. 1 wird eine ,deutliche Her­
vor hebung des Umstandes" bezwedn, daß' stati­
stische Erhebungen, bei denen die BevöLkerung 
zur Mitwirkung d.urch Auskunfterteilung ver­
pflichtet werden soll, gmIlldsätzEch nur durch 
Bundesgesetze angeordnet werden ·dürfen. 
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Derzeit stehen nur vier Bundesgesetze dieser 
Art in Geltung; sie befassen sich mIt. den 
Materien der Volkszählung, der 'llichtland'wirt­
schaftlichen ,Betriebslzä'hlung, den statistischen Er­
h~bungen'des Warenverkehrs mit dem Ausland 
und der Güterbeförderung. In § 12 des vorlie­
genden Gesetzentwurfes ist ausgesprochen, daß 
diese Bundesgesetlze durch das Bundesgesetz über 
d-ie Bundesstatistiknicht berührt werden. 

vertreten hat. El"gehen sich hieJbei Schwierig­
keiten, so soll das IBundeskanrzleramt im Rahmen 
seiner Koordinationsaufg~be in einem im Ent­
wurf text vorgesehenen Vertahren in der in der 
österreichischen Zentralverwaltung ühlichen 
Form auf eine einvernehmliche Regelung hin­
wirken. 

§ 3 Abs. 3: Dieser Absatz entspricht dem' § 3 
Albs. 2 des. geltenden Gesetzeswörtli'ch bis auf 
eine im letzten Satzteil enthaltene bessere 
Fassung. 

Aus dem § 2 Abs. 1 ist nichtabzJleiten, daß 
das Gesetz über -die Bundesstatistik nur .für sta­
tistische Erh~bungen gilt, die der Mitwirkung der 
Bevölkerung durch Auskunftsel'teilu'llg bedürfen; 
dieses Gesetz ist in den Teilen, die nicht die Er­
lassung eines Ges·etzes oder einer Verordnung 
voraussetze'n, auch auf Erhebungen anwendbar, 
die der Mitwirkung der BevöLkerung nicht be­
durfen. 

§ 4 Abs. 1: Der hier verwendete Ausdruck "Be­
sorgung" knüpft nunmehr an die im § 1 mit der 
Anführung der "sonst,igen statistischen Arbeiten" 
eingefügte Ergänzung an und bezeichnet allgemein 
die amtliche statistische Tätigkeit, wie Vorberei­
tung von Erhebungen, Einsammlung. von Er­
hebungsmaterial, Aufarbeitung, AUiSwertung, Zu-

§ 2 Abs. 2: In diesem Absatz wird zum Aus- sammenstellung, Verwertung und Veröffent­
druck gebracht, daß die Verordnungsermäch- lichung. In der Praxis sind hiemit für das öster­
tigungen Ausnahmen vo.n dem im 1. Ahsatz reichische Statistische Zentralamt noch zahlreiche 
a.ufgestel1ten Grundsatz sind. Daß es slich um Einzelaufgaben verbunden, wie Mitwirkung bei 
Erhebungen handelt, die der Mitwirkung der der Vorbereitung von Gesetzen und Verordnun­
Bevölkerung 'bedür;fen, ergibt sich aus dem Zu- gen, ,durch die statistische Erhebungen .unter Mit­
sammenhang und inslbesondere aus dem folgen- wirkung der Bevölkerung bewirkt werden, ferner 
den Absatz 3. Der Ausdruck "statistische Erhe- Durchführung von Befragungen auf der Basis der 
bungen" wird hier nur für solche Erhebungen freiwilligen Mitarbeit, Bearbeitung vÜln Material, 
verwendet, bei denen die Mitwirkung dur,ch Ge- das nicht unmiotelbar für statistische Zwecke ·zu­
setze oder Verordnungen bewirkt wird. Die standegekommen ist (Sekundärstatistik im 
im derzeit geltenden § 2 aufgezählten'Erhebungs- engeren Sinn), Sammlung unld Auswertun.g von 
gegenstände sind, wi-e eingangs bereits erläutert, auslä11ldischen Statistiken, insbesÜlndere von. st:a­
zusammen mit den neu hinzugekommenen im tistischen: Arheiten internationaler OrganisatiD­
Anhang des Gesetzentwurfes (Katalog) auf- nen, sonstige statistisch,e Aribeiten, die ins'beson­
gezählt. Die Ausdehnung der Veropdnungs- dere unter Anwendung verfei,nerter statistischer 
ermächtigungen soll die Wirkung haben, daß wei- Methoden durchgeführt werden, und Gutachten 
tere Novellierungswünsche für die nächste Zeit für die Verwaltung unter . Verwendung des Er­
hintangehalten werden. gebnisses der amtlichen Statistik und schließlich 

Es muß angenommen werden, daß die durch' die Vel'bindungzu statistischen Dienststellen in • 
den Gesetzentwurf ermögli,chten V erord'nungen: anderen Ländern. . . 
ihrem Inhalt nach so gestaltet sein wel'den, daß Die, Veröffentlichung statistischer Ergebnisse, 
das den ber.U!Hich,en I'nteressenvertrC<tungen ge- und zwar imkürzcstmöglichen Zeitraum, ist ein 
seezlich eingeräumte Begutachtungsrecht gewahrt Bestandteil der als Besorgung der Bundes­
wird. statistik bezeichneten VerwaltungsaufgaQe. Dies 

§ 2 Abs. 3: Der Abs. 2 des geltenden Gesetzes- - wi;d in § 2 :::bs. 4 .besond~rs ber~cksichtigt. A~ch 
textes wird im vorliegenden Entwurf Albs. 1, b~l. der Veroffenthchung m Erf~ll:,ng ?er prl.~­
doch entfällt die Auf-zählung der besonden:n zlplellen Aufpbe der BundesstatIstik Wird es ~ur 
Merkmale der Erhobungsgegenstä:nde; ,die Auf- d~s nach dem. ~eg,e~stand der "Erhebung zus:a~­
zählung der Merkmale wirdeIbenso wi-e die Er-: dige Bun~es.mmlstenum und fur das öst~rrelch~­
hebungsgegenstände der veribesserten Ülbersi,cht sche StatlstIsc..~e. Ze~trala~t geboten Sei?,. m),t 
hallber in den A'nhang des Gesetzentwurfes d,ern Bund~mm~stenum fur Landesverte~dlgung 
(Katalog) ühernommen. em vorhenges Emv-ernehmen herzustellen. 

§ 3 Ab 1 D' ~ d "b d In der Regel läßt sich erkennen, welchem Ver-
. .' s. : .Ie nerung~n ,gegenu er em waltungszweig die einzelnen Zweige der Bundes-

blshengen Text sllid grammatikalIscher Natur. . 'k h" D rc t 'ch' h St t' t' statlstt zuge oren.· asvs errel ISC e a iS 1-

§ 3 Abs. 2: Dieser Absatz ist neu; die Auf- sehe Zentral amt veranstaltet daher Erhebungen 
nahme ist notwendig, weiI das öst:errdchische in einzelnen Zweigen der Burrdesstatistik als 
Statistische Zentra:lalffit bei seiner berate11lden Organ des jeweils zuständigen Bundesministe­
Funktion, die sich nur, auf methodisch-statistische riums, es sei denn, die zuständigen Bundes­
Angdegenheitenerstrecken kann, die durch die ministerien führen herkömmlicherweise Statisti­
statistische Theorie gegobenen Erfahrungen zu ken selbst, was im § 5 Abs. 1 des Gesetzentwur-
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fes berücksichtigt ist. Der Hinweis auf diese orga­
nisatorischen Besonderheiten in § 4 Abs. 1 des 
geltenden Gesetzestextes konnte daher entfallen. 

§ 4 Abs. 2: Im 1. Satz dieses Absatzes wurde 
durch Einfügung der Worte "Vorbereitung oder" 
zu dem derzeit geltenden Wortlaut dem Umstand 
Rechnung getragen, daß das österreichische 

"; Statistische Zentralamt nicht nur während der 
Durchführung einer Erhebung, sondern auch 
schon in dem ebenfalls sehr widnigen Stadium 
der Vorbereitung einer Erhebung als Organ des 
sachlich zuständigen Bundesministeri.ums tatJg 
werden muß. Im 2. Satz ist die in der Fas;sung 
des derzeit geltenden Gesetzes vorgesehene 
Befugnis des österreich ischen Statistischen Zen­
tralamtes, Anordnungen zu erlassen, in die 
legistisch richtige Form eines g,esetzlichen Aufo 

trages gebracht. 
Die erwähnten Anordnungen hat das öster~ 

reich ische Statistische Zentralamt auf dem im 
Bereid1 des sachlich zuständigen Bundesministee 
riums vorgesehenen Dienstweg zu erlassen. Es ist 
jedoch nicht angezeigt, dieses Prinzip auch auf 
tedmische oder statistische fachliche Ei,nzelheiten' 
anzuwenden. Daher ist im Entwurf in klärender 
Weise auch die Möglichkeit des unmitteibaren 
Dienstverkehrs mit den herangezogenen Dienst­
stellen ohne Einhaltung des Dienstweges vor­
gesehen. Dieser Dienstverkehr ~oll sim unter 
Verwendung aller moderner Na,mrimtenwege 
abwickeln, weshalb der im g,eltenden Text ent­
haltene Ausdruck "Schriftwemsel" weggefaHen 
ist. Dadurch ist dem österreichismen Statistischen 
Zentralamt . bei der Einsammlung oder Berimti­
gung des Erhebungsmaterials die Möglimkeit zu 
unmittelbaren Reklamationen, aber aum zur 
Regelung von Einzerheiten des Vorganges bei der 
Einsammlung und Weiterleitung der Erhebungs­
formular,e, zur Erläuterung bei der Abgrenzung 
des Erhebungsgegenstandes u. dgl. gegeben. 

§ 4 Abs. 3: Die im gelttenden Gesetzestext 
getroffene Feststellung, daß das Bundeskanzler­
amt die Dienstaufsicht über das österreichische 
Statistische Zentralamt führt, wurde aus legisti­
schen Gründen in einen gesetzlimen Auftrag 
umgewandelt. 

§ 5 Abs. 1: Die geltende Bestimmung des § 5 
Abs. 1, daß der Wirkungsbereich der Bundes­
ministerien unberührt bleibt, soweit sie Zweig,e 
der Bundesstatistik besorgen, wurde abgeändert, 
um klarzustellen, daß die Bundesministerien 
weiterhi~ Statistiken, deren Grundmaterial im 
Rahmen ihres Geschäftsbetriebes anfällt (Sekun­
därstatistiken), ersteHen können, soweit solche 
Statistiken nimt über den Wir:kungsbereich der 
einzelnen Bundesministerien hinausgehen. Sta­
tistiken, die der Mitwirkung der Be:völkerung 
bedürfen (Primärstatistiken), können die Bundes­
ministerien nur d;linn durchführen, wenn sie 
schon bei Inkrafttreten eines dem Entwurf ent-

spredlJenden Bundesgesetz,es auf Grund anderer 
. gesetzlimer Grundlage geführt wurden. 

§ 5 Abs. 2: Im derzeit geltenden Gesetzestext, 
und zwar im 1. Satz, ist vorgesehen, daß bei den 
von einem Bundesministerium regelmäßig besorg­
ten Statistiken ein Einvernehmen mit dem öster­
reimischen Statistismen Zentralamt zu pflegen ist. 
Diese Bindung der Bundesministerien entspricht 
nimt dem hierarchischen Aufbau der österreimi­
schen Zentralverwaltung. Tritt das österreichische 
Statistische Zentralamt laut § 2 als Ratgeber und 
l'aut § 4 als durmführendes Organ auf, so han­
delt es sich hier darum, die statistism-methodi­
sehen Probleme mit dem Osterreimischen Sta­
tistischen Zentralamt zu koordi.niereri. 

§ 5 Abs. 3: Der 2. Satz des § 5 Abs. 2 des 
gehenden Gesetzes wurde in einem neuen Absatz 
gefaßt und in eine legistism bessere Fassung ge­
bracht. 

§ 5 Abs. 4: Hier wird der geltende Text des 
§ 5 Abs. 3 des geltenden Gesetzes wiedergegeben. 

§ 6 Abs. 1: Der Text des geltenden Gesetzes 
wurde aum hier in eine legistism. bessere Form 
gebramt. 
.J § 6 Abs. 2: Hier wurde die Aufzählung der 
Dienststellen und Körperschaften, die zur Ent~ 
sendung von V,ertretern in die Statistische Zen­
tralkommission befugt sind, um den Osterr,ei­
chismen Städtebund und den österreichism.en 
Gemeindebund erweitert. Die in vielen Fällen 
notwendig gewordene Zusammenarbeit mit 
diesen beiden Institutionen l'äßt die Erweiterung 
angezeigt erscheinen. überdies ist für eine Ver­
tretung d€s österreichisch,en Gewerkschafts­
bundes vorzusorgen. 

Zum Kreis der Fachleute des wirts,maftlimen 
und kultur eHen Lebens SülLen aum Vertreter der 
Wissenschaft, insbesondere aum der Mathematik, 
herangezogen werden, womit ein besonderer Ein­
fluß vor allem der wissenschaftlimen Statistik 
gewährleistet wird. ' 

§ 6 Abs. 3 bis 5: In diesen Absätz,en wurdenur 
die legistism bes'sere Form eines gesetzlimen Auf­
trages angewendet. 

§ 7 Abs. 1: Im neuen Abs. 1 wird angeordnet; 
daß den Gemeinden ;die Mitwirkung bei den Er­
hebungen, soweit deren Art es erfordert, auf­
erlegt werden kann. Dies hat sim, -als notwendig 
erwiesen, weil sim die Gemeinden zur Mitarbeit, 
zum Beispiel bei baustatistismen Erhebungen, in 
letzter Zeit nur bereit erklärt haben, wenn sie 
hiefür gesondert entsmädigt werden. Die Auf­
nahmeder Einsmränkung, daß den Gemeinden 
andere, insbesondere Auswertungsaufgaben, nicht 
aufgetragen werden dürfen, entspricht einem 
Wunsme des Städtebundes. 

§ 7 Abs. 2 bis 6: Die Abs.1 bis 5des geltel1Jden 
Gesetzestextes hleibenals Albs. 2 his 6 im wesent­
lichen unverändert; die Ausdehnung im neuen 
Abs. 3 auf die Angehörigen des Bundesheeres Wild 
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auf die Bediensteten aller ges~tzlidien :beruflichen 
!nteressenvertretungen sowie der gesetzlich an­
erkannten Kirchen und Religionsgesellschaften 
und auf die Gemeindebediensteten entspri,cht den 
geltend gemachten Wünschen. 

§ 7 Abs. 7: Im neugefaßten Abs. 7 wird dem 
Bund auferlegt, den Gemeinden die bei der 
Durchführung von staüstisch,en Erhebu:ngen e·nt­
stehenden Kosten 3lb:zmfinden, und es wird :be­
st,immt, in welchen Fällen und in welchem Aus­
maß die Abfindung stattfindet, welche Fälle von 
der Kostenabfindung ausgenommen sind un1d ,wie 
diese Kostenabfindungen festgestellt werden. Den 
pa'w,chalmäßig festzustellenden Aibfindungen wer­
den die Erhebungs<bogen und die damit verbun­
denen Zeit- und .Arbeitsaufwendungen zugrunde 
liegen. Es ist bea'bsichtigt, daß anläßli'ch der Her­
stellung des Einvernehmens mit dem Buooes­
ministerium für Finanzen die Vertr,etungen der 
Gemeinden u!1Jd Städte gehört werderi. Dies 
madlit jedoch eine frühzeitilge Befassung des Bun­
desministeriums für Finanzen erforderlich; es 
wird daher in Hinkunft notwendig sein, die im 
nkhsten Finanzj.a'hr beahsichtigten statistischen 
Erhebungen durch die nach dem Gegenstand der 
Erhebungen zuständigen Bundesministerien 
zwecks Errechnung ,und Bereitstellung der 'hi,efür 
erforderlichen Kredite jeweils bis ~um 30. April 
des. laufenden Finanzjahres dem tlsterreichischen 
Statistischen Z~ntrala:mt mitzuteaen. Der Auf­
w~oo für statistische Zwecke ist iri den jeweiligen 
Finanzgesetzen oder anläßlich der Edassung von 
Gesetzen, mit denen st,atistis'che Erhebungen an­
geordnet werden, :zu berücksichtigen; durch den 
vorliegenden Gesetzentwurf werden hingegen un­
mittelbare Kosten nicht entstehen. 

Wel"lden die Ergebnisse des Erhebungsmaterials 
auch für eigene Zwecke der Gemeinden verwen­
d,et, so entfällt eine Kostenvergütung. 

§ 8 Abs. 1: Der § 8 des ·geltenden Gesetzes­
textes wird inhaltlich unverändert ,unter Abs. 1 
übernommen. Der VoHständigkeit halber sei be­
merkt, ,daß diese Bes~immung in ,der Praxis teils 
durch die allgemein anerkal"lnllen Regeln des 
Völkerrechtes (Art. 9 B.-VG.), teils in !besonderen 
zwischenstaatlichen Vereinlbarungen eingeschränkt 
wird und daher eine Verpflichtung zur Aus­
kunftserteilung für die a'usländischen diplomati­
schen ,und konsularischen Vertreturugslbe'hörden in 
österreich urud deren Ang'ehörige sowie für zwi­
schenstaatliche Organisationen und Organe von 
zwis·chenstaatlichen Organisavionen, die ihren Sitz 
in österrekh ha.ben, nicht gelterud gemacht wer­
den kann. 

IBei Angestellten zwischenstaatlicher Organisa­
üonen, denen diplomatische Vorrechte ni'cht zu­
kommen, erstreckt. sich dbe Auskunftspflicht nicht 
auf Tatsach,en uoo HandllungJen,die sich auf ihre 
Amtstätigkeit Ibe:ziehen. 

§ 8 Abs. 2: 1m neuen A!bs. 2 wird J3estgelegt, 
in welcher Form die Erhe:bungen durchgeführt 
werden können. Unter Totalerhebungen sind 
jene Erhebungen z;li; verstehen, die eine Erhe­
bungsmasse v:ollst,ändig e~fassen. Bei den Süch~ 
prohenerhehungen wel'den nach ,einer v'Ün der 
Wissenschaft anerkannten Methode ,nur Teile der 
Erhebungsmasse verwendet und mittels des , 
Sch'luSISes vom Teil auf das Ganze ("Repräsen­
tationsschluß") die Merkmale der Gesamtmasse 
festgestellt. Der Text des Bntwurfes läßt Total­
erhebungen und Stichprobenerhebungen gleich­
zertig zu. Stichprobenerhebungen dienen nämlich 
nicht ou,r als ,Ersatz von Erhebungen, sondem 
auch ,zu deren El"lgänzung oder zur Kontmlle, so­
wohl der bei Totalerhebungen als auch bei Stich­
probenerhebungen gemachten Angaben. Die 
St,ichprabenerhebung ~stauch zur Ermittlung 
v'Ün Korrekturfalktoren für die Ergebnisse be­
reits durchge.führter ErhebU'ngen besonders ge­
eignet. 

§ 8 Abs. 3: Diese' Bestimmung trägt der Tat­
sache Rechnung, daß bei Stichprobenerhelbungen 
im Interesse der Genauigkeit häufig ni,cht mit der 
Befra,gullg der zur AJUs·kunft Verpflichteten das 
Auslangen gefunden werden kann, sondern, daß 
vielmehr durch das Er'hebungsorgan unmittelbar 
eine Feststellung ,der maßgeblichen Merkmale er­
folgen muß. Dies ist insbesondere im Bereich der 
Agrarstatistik der Fall, von ,derwnter anderem 
Voraussagen über den künftigen Umfang der 
Prodruktion verlangt werden. Solche Vorauss·agen 
sind aber, da in der Landwirtschaft die Nawr der 
wesentlichste, dem Einfluß des Mens,chen weit­
gehend entzogene Produktionsfaktor ist, nur aut 
Grund tatsächlicher Feststellungen möglich. In 
Betracht kommlen hier insbesondere bei ;Erhebun~ 
gen über die pflanzliche Er2"Jeugung die Entnahme 
von Ernteproben (Probeschnitt~, Proberodun­
gen), bei Erhebungen im Bereich der Fo.rstwirt­
schaft die Entnahme von Bohrspänenzur Zu­
wachsmessung und Altersbestimmung und bei 
Erhebungen im Bereich der Weiuwirtschaft die 
Entnahme von Trauberumost- und W·einproben. 

§ 9: Besonders in diesem Bereich wi~d es not­
wendig sein, daß das Gesetz oder die Verordnung, 
die die Stichprobenerhebung veranlassen, Richt­
sätze aufstellen, nach denen eintretende Beein­
trächtigungen bei der Erteilung der Auskunft in 
einem einfachen V:erfahren zu ents,chädigen sind. 
Die Regelung ist erforderlich, weil sie ,auf. derri 
Gebiete ,der land- Ulnd forstwirtschaftHch,en Er­
hebungen bei Anw,endung des Stichproben ver­
fahrens, wie zum Beispiel beim Probeschnitt, 
Scl1adenfälle auftreten können, die umfangreiche 
Einzelbestimmungen erfordern. 

§ 10: An dieser Stelle wird der § 9 des gel­
tenden Gesetzestextes unverändert' wieder­
gegeben. Die Bestimmungen des § 10 des gel-
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tenden Gesetzestextes sind im neuen § 11 ent­
halten. 

§ 11: Die strafbaren Tatbestände des geltenden 
§ 10 sind unverändert übernommen. Die HöChst­
grenze für die Freiheitsstrafe wurde unter Be­
rücksichtigung der· in dem Rundschreiben des 
Bundeskanzleramtes Zl. 39.487-2 a/1950 vom 
30. November 1950 ausgesprochenen Empfehlung 
herabgesetzt. Das Vorgehen der Behörden bei 
Zuwiderhandl~ngen, die auch eine Dienstpflicht­
verletzung . darstellen, war neu iu regeln, weil 
hinsichtlich der Landes- und 'Gemeindebedien­
steten nicht auf die für den Bundesdienst gel­
tenden Bestimmungen der Dienstpragmatik hin­
gewiesen werden kann. Eine ähnliche Regelung 
wurde bereits im Mutterschutzgesetz, BGBL 
Nr. 76/1957, getroffen. . 

Die Bestimmungen des geltenden § 11 sind 
im neuen § 12 enthalten. 

§ 12: Das Volkszählungsgesetz, BGBI. Nr. 159/ 
1950, das Betriebszählungsgesetz, BGBL Nr. 130/ 
1954, das Handelsstatistische Gesetz 1958, BGBL 
Nr. 137, und das Güterbeförderungsgesetz, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 54/1963, 
haben gegenüber dem vorliegenden Gesetzent­
wurf den Charakter einer lex specialis. 

Der geltende § 11 Abs. 2 hat das Außerkraft­
treten des Bundesgesetzes vom 14. Juli 1949, 
BGBI. Nr. 172, über die Durchführung von 
Bodenbenutzungserhebungen und Viehzählungen 
v.on der Erlassung einer Verordnung abhängig 
gemacht. Diese Verordnung ist am 10. März 1951 
erlassen und im Bundesgesetzblatt unter BGBL 
Nr. 52/1951 kllndgemacht worden. Damit wurde 
das erwähnte Bundesgesetz aus der Rechtsord­
nung ausgeschiedc,m. Die übernahme der bis­
herigen Bestimmung erübrigt sich daher. 

Der neue Abs. 2 legt fest, welche derzeit gel­
tenden Vorschriften infolge der Neufassung des 
Bundesstatistikgesetzes außer Kraft treten. 

Der neue Abs. 3 ist erforderlich, um die Not­
wendigkeit einer sofortigen Neuberufung der bis­
herigen Mitglieder und Ersatzmitglieder der 
Statistischen Zentralkommission und der bis­
herigen Mitglieder der Fachbeiräte auszuschließen. 

§ 13: Diese Bestimmung läßt· in Vorschriften, 
die auf das bisherige Gesetz über die Bundes­
statistik, BGBI. Nr. 160/1950, verwiesen haben, 
das neue Bundesstatistikgesetz treten; berührt 
sind insbesondere das Betriebszählungsgesetz, 
BGBI. Nr. 130/1954, und das Handelsstatistische 
Gesetz 1958, BGBL Nr. 137. 

§ 14: Der § 12 des geltenden Gesetzestextes ist 
in der Sache unverändert übernommen. In der 
besonderen Frage der Erhebung bei den in der 
Land- und Forstwirtschaft unselbständig Er­

. werb~tätigen besteht zwischen den zuständigen 
Bundesministerien Einvernehmen, daß die Zu­
ständigkeit dem Bündesministerium für Land-

und Forstwirfschaft allein zusteht, wenn die Er­
hebung nur vom Gesichtspunkt der land- und 
forstwirtschaftlichen Produktion veranstaltet 
wird, hingegen dem Bundesministerium für so­
ziale Verwaltuhg gemeinsäm. mit dem Bundes­
ministerium für Land- und· Forstwirtschaft zu­
steht, wenn die Erhebung im Rahmen einer Ge­
samterhebung der unselbständig· Erwerbstätigen 
erfolgt. . 

Erläuterungen zum Katalog. 

Wie schion ausgeführt, hat es sich als zweck­
mäßig erwiesen, die :Erhebungsgegenstä.ntde und 
die Erhebungsmerkmale zum Unter5'chied vom 
geltenden Gesetz in einem eigenen Anhang, für 
Zwecke der Praxis auch "Katalog" Igenannt,zlU 
beschreiben. Die im Kataloga:ngeführten Erhe­
bungsgegenstände und Merkmale sind im Sinne. 
der statistischen Bedürfnisse auszulegen. Dieser 
Katalog weist zunächst eine Zweiteilung in der 
Weise auf, daß im ersten Teil die Erhebungs­
gegenstände aufge:zählt sind,·bezüg1ich derer die 
zuständigen BundeSl!11i nisterienermäch tigt sinld, 
statistische Erhebungen durch Verordnung anzu­
ol'dnen. Dieser Teil I ist in ·die Teile A Uc9.d B 'un­
terteilt. Teil A enthält jene Erhebungsgegen­
stände, die in allen Wirtschaftshereichen, Teil B 
jene, die weiterhin erfragt werden können. Bei 
der Aufzählung und Formulierung der Er­
hebungsgegenstände und der Erhebungsmerkmalc 
wurde auf ·den internationalen Gebrauch weit­
gehend Rücksicht .genommen. Es wurdendeshaJb 
verschiedene Erhebun,gsgegenstände zusätzlich ge­
genüber dem bisherigen Gesetz aufgenommen, 
auch wenn derzeit kein unmittelbarer Bedarf 
hiefür besteht, jedoch dieshe1zügliche Statistiken 
intemational bereits geführt oder empföhlen 
werden. 

Zum Kata'log ist noch erlämernd zu bemerken: 

I. 

Erhebungsgegenstände. 

Zu 1.: Die Arbeitskräfte sind ein in der inter­
nationalen Statistik gebräuchlicher Erhe:bung~­
gegenstand und schon deshalb in den neuen Ka­
talog aufzunehmen. 

Zu 2.: Die Formulierung "Erhebungen über 
Löhne, Gehälter, Verdienste und Arbeitsstun­
den" tritt der Klarheit und Vollständigkeit hal­
ber an die Stelle der bisheri,gen. Fassung "Er­
hebung über die lBeschäftigung unselbständig er­

'wcl'bstätiger Personen". 

Zu 3. und 4.: Diese Erhebungsgegenstände tra~ 
gen einem Erfordernis moderner staatlicher 
Wirtschaftpolitik R,echnung. . 
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Zu 5.: Die' Aufnahme dieses .Erheb~ngsgegen­
.standes ist. aus Gründen, der Landesverteidigung 
erforderlich. 

Zu 6., 7., 9., ;10., 13. bis 15.: Diese Erhebu.ngs­
: gegenstände . sind _ aus., dem; geltenden. Gesencs­
. textübemommen woooen. Zu Ziffer 7 wurde:je­

., -dodl.,:cder . .-Erhebu;ngs,gegenstand,. der."Energie-
. träger:!' etngef~gt;·'der -auch die, Rohsioffe.erfaßt, , 
die für die EriergieerzeUigung in ,Betracht ':kom­
men; der bi&herige Erhebungsgegenstand "Ener­

Zu .18.: ·Bieser neu. angeführte Erhebungs­
gegenstand entspricht einer im Laute der Erörte­
rungen zutage. -getretenen Anregu:ng und dient 

. den Interessen der ·Bundesministerien .für Inneres 
und für Landesverteigi:gu.ng . 

. TI • 

. Erhebungsmerkmale. 

giewirtschalt" hat <IlJUrdie er,zeugte Energie be- Die Erhebungsmerkmalesind . ini Teil lIdes 
tl'offen. Unter Ziffer 9 können nicht nur Stand, Anhanges entsprechend ·den. Erfordernissen.' der 
Entwicklung ·tmd: Grundlagen" der" gewerblichen, statistischen Praxis dargestellt. Es:., bldbt. Iden 
sondern auch der industriellen. Gütererz~)Jgung künftigen Verordnungen, .durch . dIe Erhebungen 
erhoben werden. <lJngeol'dnet werden, überlassen, . ,die Erhebungs-

Zu 8., 11., 1.2., 16. und 17.: Die nepen Erhe- merkmale für einen Erhebungsgegenstand ganz 
bungsgegenstände entsprechen gesamtwirtschaft-. oder nur zum Teil1zuerfragen.oder einzelne Er-
lichen Erfordernissen. I hebungsmerkmale noch zu spezifizieren. 
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